[bookmark: _Hlk218591569]Albrech & Cie.
Société d’Investissement à Capital Variable
60, rue de Luxembourg, 5408 Bous
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 74.992
(die «Investmentgesellschaft»)


VOLLMACHT


Ich, der (die) Unterzeichnende:                                                     2
					Name des Aktionärs

Inhaber von:        X       Aktie
Stückzahl

der Gesellschaft Albrech & Cie. mit Gesellschaftssitz in 60, rue de Luxembourg, L-5408 Bous, erteile hiermit Vollmacht mit Substitutionsbefugnis an einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin des Notariats Henri HELLINCKX, um in meinem Namen und für mich an der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die am
29. April 2026 um 14:30 Uhr
im Etude Notaire Henri HELLINCKX, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, am Amtssitz des Notars Hellinckx stattfinden wird, zu fungieren. Diese Vollmacht gilt ebenfalls für jede weitere Versammlung, die durch Verlegung oder Vertagung mit gleicher Tagesordnung zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten wird.
TAGESORDNUNG
Der Unterzeichner weist den Bevollmächtigten hiermit an, wie folgt abzustimmen:
	
	FÜR
	GEGEN
	ENTHALTUNG

	1. [bookmark: _Hlk201911134]Anpassung von Artikel 13 der Satzung „Rücknahme und Umtausch von Aktien“.
	
	
	



Für den Fall, dass der Aktionär keine Weisung erteilt hat, ist der Bevollmächtigte berechtigt, sich an allen Beschlüssen zu beteiligen, seine Stimme abzugeben oder sich zu enthalten, alle Abänderungen der Tagesordnung sowie alle Beschlüsse der Versammlung anzunehmen, jegliche diesbezügliche Verträge, Urkunden sowie Protokolle zu billigen und zu unterschreiben und im Allgemeinen alles, was zur Ausführung dieser Vollmacht erforderlich ist, zu unternehmen. 
Die Versammlung ist gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 nur beschlussfähig, sofern ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50% der ausgegebenen Aktien vertreten sind. Zur Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte ist darüber hinaus eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre erforderlich. In dem Fall, in dem anlässlich der Versammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser zweiten außerordentlichen Generalversammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen. 

Ausgestellt in xxx am XX.XX.2026


Unterschrift: _______________________
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